	Stadt Luckenwalde

	



Anlage D

Begünstigung Dritter

zum Antrag 

auf Gewährung von Zuwendungen

im Rahmen der KMU-Förderrichtlinie

der Stadt Luckenwalde
1
Antragstellendes Unternehmen

	Firma/Unternehmen 



	Antrag vom:      
	(Eintrag erfolgt von der Stadt Luckenwalde)

Antrags-Nr.:


2 Benennen Sie die Zielgruppe/Endbegünstigten Ihres Vorhabens und erläutern Sie, warum das Vorhaben durch die Zielgruppe/das Endbegünstigte Unternehmen nicht durchführbar ist.


3 Stellen Sie dar, in welcher Höhe und über welchen Zeitraum sich die Zuwendung auf den Mietzins/Preis auswirkt. Stellen Sie den so erzielten Vorteil einer marktüblichen Kalkulation ohne Förderung gegenüber.


4 Bitte legen Sie einen Nachweis des vertraglich gewährten Vorteils bei (z. B. eine Kopie des Mietvertrages).

	zu 2)

     

zu 3)

     



5 Erklärungen

5.1
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns im Rahmen der KMU-Förderrichtlinie der Stadt Luckenwalde gewährte Zuwendungen in vollem Umfang ausschließlich an gemäß Punkt 3 der Förderrichtlinie zuwendungsfähige Endbegünstigte weiterzugeben. Sollten diese Vorteile an Nicht-Endbegünstigte im Sinne der KMU-Förderrichtlinie weitergegeben worden sein, so werde(n) ich/wir diesen Sachverhalt sofort nach bekannt werden dem Zuwendungsgeber anzeigen. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns in diesem Falle, die gewährten Zuwendungen anteilig zurückzuerstatten.

5.2
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, die Prüfung der Zuwendungsfähigkeit der Bewerber im Sinne der KMU-Förderrichtlinie der Stadt Luckenwalde selbst vorzunehmen und entsprechend zu dokumentieren. Die Dokumentation werde(n) ich/wir dem Zuwendungsgeber zur Ansicht übergeben. 

	Ort/Datum

     
	
	Unterschrift/Stempel



Sofern eine Betriebsaufspaltung, eine Mitunternehmerschaft oder ein Organschaftsverhältnis vorliegt, ist der Antrag auch von dem/der anderen Partner /Gesellschaft rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 

	Ort/Datum

     
	
	Unterschrift/Stempel
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